








07 17.07. 18.06.
Neue Sorten  / 
Handel

08 14.08. 16.07.
Azerca / 
Töpfe und Trays

09 18.09. 20.08.

Pelargonien / 
Horti Fair-Messewegweiser
(erhöhte Auflage)

Hortus Hungaricus, H-Szigetszentmiklos, 
17.09.–19.09.2010

10 16.10. 17.09.
Beet- und 
Balkonpflanzen

Horti-Fair, NL-Amsterdam, 12.10.–15.10.2010

Iberflora, E-Valencia, 13.10.–15.10.2010

11 13.11. 14.10.
Horti Fair-Berichte /
Heiz- und Klimatechnik

12 11.12. 12.11.
Cyclamen, Topfpflanzen / 
Finanzen

Themen- und
Terminplan

Media-Informationen

2010
Aus-
gabe

Erstver-
kaufstag

Anzeigen-
schluss Themen Messen und Veranstaltungen

01 16.01.
14.12.

2009

Jungpflanzen, Beetpflanzen / 
IPM-Messewegweiser
(erhöhte Auflage)

Grüne Woche, D-Berlin, 15.01.–24.01.2010

IPM, D-Essen, 26.01.–29.01.2010

02 13.02. 15.01.
Topfpflanzen, Orchideen /
Bildung

Salon du Végétal, F-Angers, 16.02.–18.02.2010

Flormart/Miflor, I-Padua, 19.02.–21.02.2010

03 13.03. 12.02.
IPM-Berichte / 
Gewächshaustechnik IPM-Dubai, 23.02.–25.02.2010

04 10.04. 10.03.
Poinsettien / 
Substrat 

05 15.05. 14.04.
Frühjahrsblüher, Herbstkulturen /
Vorschau Trials

06 12.06. 11.05.
Gewächshaus-Projekte / 
Energie / Schnittblumen öga, CH-Oeschberg, 30.06.–02.07.2010

„Pflanzenschutzposter 2010“ 
Verteilung an alle Gb-Abonnenten. 
Formate, Preise und Termine auf Anfrage.

Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau

Stand August 2009. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Titelporträt, Zielgruppe Umfangs-/ Preisliste Auflagen- und Leserdaten Onlinewerbung
Verlagsangaben Inhaltsanalyse Themen und Termine Verbreitungsanalyse Sonderwerbeformen AGB

6/7

Feste Rubriken in jedem Heft:
· Auf aller Welt
· Unternehmen
· Markt
· Sortiment
· Produktion
· Technik

„Branchenbuch Zierpflanzenbau
2011“ Verteilung an alle Abonnen-
ten Gb-Gärtnerbörse + 2.000 Ein-
zelhandelsgärtnereien. 
Formate, Preise und Termine auf 
Anfrage.



Auflagen- und
Verbreitungsanalyse

Media-Informationen

2010Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau

Auflagenkontrolle:

Auflagen-Analyse:
Exemplare pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt
(1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009)

Druckauflage: 3.072

Tatsächlich
verbreitete
Auflage (tvA): 2.870 davon Ausland: 354

Verkaufte Auflage: 2.232 davon  Ausland: 319

– Abonnierte Exemplare: 2.205 davon Mitgliederstücke: –
– sonstiger Verkauf: 25

– Einzelverkauf: 2

Freistücke: 638 davon Ausland: 35

Rest-, Archiv- und 
Belegexemplare: 202

Geographische Verbreitungsanalyse:

Wirtschaftsraum

Inland 87,7 2.516

Ausland 12,3 354

Tatsächl. verbr. Auflage 100,0 2.870

Anteil an tatsächlich verbreiteter Auflage
% Exemplare

Aufgliederung der tatsächlich verbreiteten Auflage:
nach Nielsen-Gebieten/Ländern

nach Postleitzahlengebieten

Mecklenburg-
Vorpommern

93 3,7 Schleswig-Holstein

Exempl. %

Exempl. %Exempl. %

91 3,6 Hamburg

7 0,3 Bremen

325 12,9 Niedersachsen

158 6,3 Hessen
Rheinland-

93 3,7 Pfalz

20 0,8 Saarland

Baden-
335 13,3 Württemberg

Berlin 38 1,5

Brandenburg 50 2,0

Sachsen-
Anhalt 35 1,4

Sachsen 123 4,9

Thüringen 48 1,9

Bayern

tvA Inland

360 14,3

2.516 100,0

tvA Ausland 354 100,0

20,5%

4,1%

6,8%

28,7%

14,3%

10,8%

13,3%

tvA Ausland 354 100,0

0 169 6,7

1 90 3,6

2 350 13,9

3 231 9,2

4 566 22,5

5 214 8,5

6 199 7,9

8 214 8,5

9 204 8,1

2.516    100,0  tvA InlandKurzfassung der Erhebungsmethode siehe www.gb-das-magazin.de

7 279 11,1

1

2

4

6

7

3a

3b

1

2

3

Nordrhein-
722 28,7 Westfalen

18 0,7

5
1,5%
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Leserdaten

Media-Informationen

2010

Branchen

Gartenbau /
Zierpflanzenbau

Handel / 
Dienstleistung

Aus- und Weiterbildung

sonstige

Verbände / Behörden

73,7 %

18,0 %

4,0 %

1,7 %

2,6 %

(100 % = 2.404 Leser)

Verlagsuntersuchung August 2009

Titelporträt, Zielgruppe Umfangs-/ Preisliste Auflagen- und Leserdaten Onlinewerbung
Verlagsangaben Inhaltsanalyse Themen und Termine Verbreitungsanalyse Sonderwerbeformen AGB

8/9

Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau
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Altarfalz auf der Titelseite

Aufklappbare Titelseite,
öffnet den Blick auf Ihre 
doppelseitige Anzeige

Titel-Gatefold
inkl. 2. Umschlagseite des Heftes

Drei Anzeigenseiten – 
nach links ausklappbare 
Verlängerung der 2. Umschlagseite

Umschlagschürze

Banderole
inkl. 2. Umschlagseite des Heftes

Banderole bietet Platz für Ihr Logo
und Text, mit Hinweis auf eine 
Anzeigenseite im Heft
Format: 80 mm hoch,
Druck: 4/0 farbig

Gerne informieren wir Sie über weitere Sonderwerbeformen, wie Anzeigenstrecken, Booklets, Poster, Post-it-Aufkleber etc.

Sonderwerbeformen

Media-Informationen

2010

Titelporträt, Zielgruppe Umfangs-/ Preisliste Auflagen- und Leserdaten Onlinewerbung
Verlagsangaben Inhaltsanalyse Themen und Termine Verbreitungsanalyse Sonderwerbeformen AGB

10

Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau
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Treffsichere Werbekontakte

Service komplett:
Von der Auswahl bis zum Versand.

60.000
grüne Adressen

Fordern Sie jetzt unsere kostenlosen 
Planungsunterlagen an!

Roland Vieweg freut sich auf Ihren Anruf.

+49(0)531.3 8004-817

roland.vieweg@haymarket.de

direkt
Die grüne Branche im Dialog!

Unsere weiteren Dienstleistungen:

Online-Stellenmarkt Adress-Vermietung

Hier treffen sich die Besten

DER grüne Stellenmarkt.
Ganz gleich, ob Sie einen grünen Job suchen oder einen anbieten: GRUENEJOBS.de ist
dafür die einzigartige Jobbörse im Internet. Und einzigartig ist auch der super günstige
Kombi-Tarif. Damit kombinieren Sie Print und Online. Für Azubis und Stellensuchende
ist die Online-Anzeige sogar komplett kostenlos.

Die 8 führenden Fachzeitschriften aus allen Bereichen der grünen Branche stehen hin-
ter GRUENEJOBS.de. Das macht diese Jobbörse zur Nummer 1 bei den grünen Berufen.
Sie finden das richtige Unternehmen.  Das richtige Unternehmen findet Sie.

GRUENEJOBS.de. Die erste Wahl !                 

Powered by: TASPO GartenDesign, TASPO BAUMZEITUNG,
Deutsche Baumschule, florist, Gb-Das Magazin,
Friedhofskultur, gestalten & verkaufen

Gb_2010:Media_Druck  23.09.09  16:18  Seite 11



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe dingungen ist der Vertrag über die
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in einer
Druck schrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist
im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist
auch über die im Auftrag genannte Anzei gen menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber,
unbeschadet etwaiger weiterer Rechts pflich ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung ent fällt, wenn die Nicht-
erfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Ver lages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-
Millimeterzeilen umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ lich in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plät zen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so recht-
zeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubri zierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt,
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Bei-
lagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlich, sachlich gerechtfer-
tigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstößt und deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Das gilt auch für Aufträge, die bei Ge-
schäftsstellen, Annahme stellen oder Vertretern aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Bei lage und deren Billigung bindend.
Beilagen, die durch Format oder Auf machung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeit-
 schrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck unterlagen oder der Beilagen ist
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Ver-
lag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rah men der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck
der Anzeige Anspruch auf Zahlungs minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß,
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige er neut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungs min derung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und uner-
laubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche
aus Unmög lichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das
für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schä-
den wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem
Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigen entgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Ver-
öffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Emp-
fang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 

Zahlungsweise oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nach lässe bei vorzeitiger Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs kosten berechnet. Der Verlag kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch
während der Laufzeit eines Anzeigen ab schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ur-
sprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehen-
der Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch je einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An-
zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein
Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Be schei nigung des Verlages
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Offsetlithos, Entwürfe und Zeich nun gen sowie für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auf-
traggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preis-
minderung hergeleitet werden, wenn im Ge samt durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Inserti-
onsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine
Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-
schnittlich tatsächlich ver breitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagen -
minderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie

bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 %
bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 %
bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 %
bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren  5 %
beträgt.

Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-
traggeber von dem Absinken so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Ver-
trag zurücktreten konnte.
18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Wahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns an. Ein schreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem
normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zu schrif ten, die in dieser Frist nicht abgeholt
sind, werden vernichtet. Wertvolle Un terlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Ver-
lag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und
im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 1000 g)
überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiter leitung ausge-
schlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Ent gegennahme und Weiterleitung kann dennoch aus-
nahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Ge bühren/Kosten
übernimmt.
19. Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag geber zurückgesandt. Die Pflicht zur
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen ist bei Klagen Ge richts stand der Sitz des Verlages.
Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichts-
stand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohn sitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auf trag geber nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt,
ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusatzbedingungen des Verlages
1. Die Mittlervergütung von 15 % wird nur anerkannten Werbeagenturen ge währt.
2. Konkurrenzausschluss kann nicht garantiert werden.
3. Für Fehler aus telefonischer Übermittlung jedwelcher Art übernimmt der Verlag keine Haftung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Onlinewerbung

Media-Informationen

2010
Top-Banner* 234 x  60 Pixel 150,00 €

Die klassische Online-Werbefläche. pro Monat

News-Banner* 234 x  60 Pixel 100,00 €

Exclusiv in der beliebten Rubrik „News“ buchbar. Die pro Monat
Banner erscheinen zwischen den einzelnen Meldungen.

Rubrik-Banner* 234 x  60 Pixel 100,00 €

Buchbar in allen Rubriken. pro Monat

Skyscraper* 120 x 600 Pixel 400,00 €

pro Monat

Rectangle/ContentAd* 120 x  60 Pixel 375,00 €

Inselanzeigen im redaktionellen Content. pro Monat

Werbe-Button* 100 x 100 Pixel 100,00 €

Speziell für Werbung mit Ihrem Unternehmens- pro Monat
oder Produktlogo geeignet.

Pop-up-Window* 200 x 200 Pixel 600,00 €

Öffnet sich beim Start der Seite pro Monat

Eintrag im Link-Verzeichnis* pro Jahr 120,00 €

Stellenanzeigen „Online“ auf www.gruenejobs.de 199,00 €

Laufzeit 28 Tage
Lieferantenverzeichnis* 
Eintrag nur in Verbindung mit der Print-Ausgabe möglich. 
Konditionen siehe Preisliste Print. Wählen Sie Ihr Stichwort. 10,00 €

Jedes weitere Stichwort. pro Monat

Gb E-Mail-Newsletter (exklusiv für Abonnenten)
Titelkopfanzeige (mit Link) Format 40 b x 30 h mm 200,00 €

pro Monat
Fußleiste (mit Link) Format 186 b x 30 h mm 600,00 €

pro Monat
Lieferantenverzeichnis im Gb E-Mail-Newsletter
Eintrag nur in Verbindung mit der Print-Ausgabe möglich! 
Konditionen siehe Preisliste Print. Wählen Sie Ihr Stichwort.
Weitere Formate auf Anfrage

Werbeform Format Preis

Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind ohne Produktionskosten.  Während der Laufzeit ist ein Motiv-
wechsel möglich. Die maximale Dateigröße für Banner beträgt 20 KB.

*inklusive integriertem Link zu Ihrer Website!

Kontakt:
Jens Schneider
Telefon: +49(0)531.38004-57

Telefax: +49(0)531.38004-43

jens.schneider@haymarket.de

Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau

Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau
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Mediaberatung
Jens Schneider
Telefon: +49(0)531.38004-57

Telefax: +49(0)531.38004-43

jens.schneider@haymarket.de
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Media-Informationen

2010
Kurzfassung
der
Erhebungsmethode

Beschaffenheit der Datei:
In der Empfängerdatei sind die Anschriften aller Empfänger er fasst. Auf-
grund der vorhandenen postalischen Angaben, kann die Datei nach Post-
leitzahlen, bzw. Inland- und Auslandsempfängern sortiert werden.

Untersuchungsmethode:
Verbreitungs-Analyse durch Dateiauswertung – Total-Erhebung.

Tag der Datei-Auswertung: 
30. Juni 2009

Struktur der Empfängerschaft:

a) Gesamtzahl der Empfänger in der Datei 2.504

b) Struktur der Empfängerschaft einer aktuellen durchschnittlichen 
Ausgabe nach Vertriebsformen:
– verkaufte Auflage 2.105

– ständige Freistücke 299

– wechselnde Freistücke –
– Einzelverkauf –
– Werbeexemplare 100

Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA) 2.504

– davon Inland 2.184

– davon Ausland 320

Grundgesamtheit (untersuchter Anteil):
Grundgesamtheit (tvA) 2.504 = 100,0 %
Davon in der Untersuchung nicht erfasst: 
– Einzelverkauf –
– Werbeexemplare 100 =     4,0 %

Die Untersuchung repräsentiert 
von der Grundgesamtheit (tvA) 2.404 = 96,0 %

Beschreibung der Erhebung: 
Die Auswertung basiert auf der Gesamtdatei. Die ermittelten Anteile für
die Verbreitung im Inland und im Ausland wurde auf die tatsächlich ver-
breitete Auflage im Jahresdurchschnitt gemäß AMF-Ziffer 17 projiziert.

Zielperson der Untersuchung: entfällt

Definition des Lesers: entfällt

Schwankungsbreite: entfällt

Durchführung der Untersuchung: Verlag

Zeitraum der Untersuchung: Juli 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gärtnerbörse
Das Magazin für Zierpflanzenbau
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